
 

 
Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz 

 
 
 
Folgende Einwilligungsklausel wird bei unseren Online-Formularen verwendet: 
 
„Ich willige ein, daß der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsun-
terlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) 
ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung 
sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den Ver-
band der Schadenversicherer e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. 
Diese Einwilligung gilt auch für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versiche-
rungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen.  
 
Ich willige ferner ein, daß die Versicherer der GVV-Versicherungsgruppe, soweit dies der ordnungs-
gemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient, allgemeine Vertrags-, Abrech-
nungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an ihre Vertreter wei-
tergeben.  
 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom Inhalt des 
vom Versicherer bereitgehaltenen Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen.“ 
 


